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Wahlvorschlag 

Ersatzwahl für ein Mitglied der reformierten Kirchen-

pflege für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 am 

18. Mai 2025 

Gestützt auf die am 13. Dezember 2024 publizierte 

Wahlanordnung ist bei der wahlleitenden Behörde 

(Gemeinderat Pfäffikon) innert der angesetzten Frist 

folgender Wahlvorschlag eingereicht worden: 

Schweizer Beat, geb. 1963, Schriberweidstrasse 17, 

8330 Pfäffikon ZH 

Dieser Wahlvorschlag kann gemäss §53 des Kanto-

nalen Gesetzes über die politischen Rechte innert ei-

ner Frist von 7 Tagen, d.h. bis am 31. Januar 2025 bei 

der wahlleitenden Behörde, geändert oder zurück-

gezogen werden. Es können auch neue Wahlvor-

schläge eingereicht werden. 

Werden innert 7 Tagen nach dieser Publikation wei-

tere, von mindestens 15 Stimmberechtigten der re-

formierten Kirchgemeinde unterzeichneten Wahlvor-

schläge eingereicht, so wird die Wahl im ordentli-

chen Verfahren durchgeführt. Liegt nur ein Vor-

schlag vor, erklärt die Wahlleitende Behörde die vor-

geschlagene Person als gewählt. 

 

Pfäffikon, 24. Januar 2025 

Gemeinderat Pfäffikon ZH, Wahlleitende Behörde 
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